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sitäten (UniStG) 

Ungeachtet der vielen positiven Aspekte im Entwurf für ein neues Studiengesetz möch

ten wir auf einige Punkte hinweisen, die uns Romanisten als problematisch bzw. zumin

dest als noch diskussionsbedürftig erscheinen. 

Grundsätzlich zu begrüßen ist die Forderung nach der Erarbeitung eines Verwendungs

profils (§ 4). Dessen konkrete Formulierung und Umsetzung für die an unserem Institut 

anzubietenden Studien 'Französisch', Italienisch' und 'Spanisch' allerdings dürfte mit 

Schwierigkeiten verbunden sein. Zunächst ist nicht klar, nach welchen Kriterien die uni

versitätsexternen Vertreter auszuwählen sind, die bei der Erarbeitung des Verwendungs

profils mitwirken sol1en (§ 4, 2). Ein Verwendungsprofil dürfte im übrigen nur formulierbar 

sein, wenn es möglichst breit angelegt ist und vieles offen läßt Das wiederum würde be

dingen, daß der auf seiner Grundlage zu ersteHende Studienplan (§ 5) entsprechend di

versifiziert ausgestaltet und das nunmehr auf eine einzige Sprache festgelegte Studium 

nicht mehr, wie bisher, auf die Vermittlung von Sprachkenntnissen und Kenntnissen im 

Bereich der Literatur- und Sprachwissenschaft sowie der Landeskunde beschränkt, son

dern auf andere Bereiche der Humanwissenschaften ausgedehnt und damit in einen 

breiteren Bildung�Tahmen eingebunden wird. Nur so kann die Autbebung der Kombina

tionspflicht gerechtfertigt und die Gefahr der einseitigen Spezialisierung gebannt werden. 

Gleichzeitig wäre damit der allenthalben erhobenen Forderung nach einer möglichst zeit

gerechten und vielseitigen Ausbildung Genüge getan. Möglicherweise könnte damit 

auch jene EU-Konformität erreicht werden, die im Entwurf als gegeben erklärt wird (vgl. 

Vorblatt, Teil C), an keiner SteHe aber in bezug auf das, worin sie besteht bzw. worin sie 

bestehen soU, präzisiert wird. Zu bedenken wird allerdings sein, ob ein derart ausgerich

tetes Studium der romanischen Sprachen mit dem derzeitigen Universitäts)ehrerpotential 
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zu bewältigen ist Es ist zu vermuten, daß eine Stellenaufstockung dadurch unumgäng
lich wäre, was wiederum mit dem an die Studienreform u.a. geknüpften Sparziel in Wi
derspruch stünde. 

Wenn, wie diese Überlegungen klar machen, die Einseitigkeit des Studiums durch des
sen interne Diversifikation kompensiert werden kann, so scheint allerdings dessen Ab
so]vierung in einem Zeitraum von nur 6 Semestern kaum möglich zu sein. In einer solch 
knappen Zeit ist die im neuen Entwurf indirekt geforderte Aneignung vor allem von 
Kenntnissen und Fähigkeiten (vgL Erläuterungen zu § 60, 1) kaum zu bewerkstelligen. 
Dazu kommt, daß nach wie vor für Studierende einer romanischen Sprache ein längerer 
Aufenthalt im Ausland unbedingt notwendig ist Ein derart intensiv organisiertes Studium 
kann daher auf keinen Fan in nur 6 Semestern absolviert werden. 

N ach diesen eher grundsätzlichen Bemerkungen sei noch auf einige fraglich erscheinen-� � 

de Details hingewiesen. 

Aus der Aufzählung der Studien in der Anlage 1 von Teil B des Entwurfes geht indirekt 
hervor, daß die Kenntnis des Lateinischen nicht mehr eine Zulassungsvoraussetzung für 
ein Studium der romanischen Sprachen darstellt. Wenn dem so ist, wird diesem Studium 
ein wichtiges Fundament entzogen. Denn ein Zugang zur diachronen Dimension der ro
manischen Sprachen wird auf diese Weise so gut wie unmöglich gemacht 

Problematisch erscheint die Feststellung des Prüfungserfolges auf der Grundlage von 
nur drei Noten (§ 45). Als angemessener wird eine breitere, an internationalen Maßstä
ben orientierte Notenskala (siehe Beilage) eingestuft. Eine solche ermöglicht nicht nur 
eine gerechtere Beurteilung studentischer Leistung, sondern erleichtert auch die aliquote 
Anrechnung von im Ausland abgelegten Prüfungen und umgekehrt. 

Die dritte und vierte Wiederholung einer Prüfung (§ 46, 1) wird nicht gutgeheißen Die 
Wiederholbarkeit einer Prüfung soll auf zwei Mal beschränkt bleiben. 

Die Aufzeichnung mündlicher Prüfungen auf Tronträger (§ 62, 1) wird zwar nicht generell 
in Frage gestellt, sollte aber auf Wiederholungsprüfungen und auf Prüfungen beschränkt 
bleiben, die von vornherein Schwierigkeiten zwischen Prüfer und Prüfling erwarten las
sen. 

Es geht aus dem Entwurf nicht klar hervor, ob die Verteidigung der Diplomarbeit (§ 63, 6) 
nur einen Teil der Diplomprüfung ausmachen oder ob die Diplomprüfung in der Verteidi
gung der Diplomarbeit bestehen soll. Letzteres entspräche auf keinen Fall den Leis
tungsanforderungen, die an eine Diplomprüfung zu knüpfen sind. Für wünschenswert 
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wird ferner erachtet, daß in Hinkunft auch die Note der Diplomarbeit (zumindest zu ei
nem Drittel) in die Diplomprüfungsheurteilung mit einhezogen wird oder zumindest im Di
plomprüfungszeugnis als selbständige Note aufscheint und damit aktenkundig ist Die 
derzeit bestehende Regelung räumt der Dip]omarbeit im Grunde genommen nur den 
Rang einer formalen Voraussetzung für die Zulassung zur zweiten Diplomprüfung ein. 

Daß auch Universitätsassistenten mit Doktorat und mindestens zwei Dienstjahren in Hin
kunft Diplomarbeiten betreuen und begutachten sollen hzw. dürfen (§ 63, 3), wird grund
sätzlich begrüßt Allerdings sollten die damit verbundenen Probleme nicht ganz überse
hen werden. Assistenten könnten nämlich durch eine solche Aufgabe nicht nur zeitlich -
sie stehen als Assistenten im a1Jgemeinen unter Habilitationsdruck -, sondern auch fach
lich überfordert sein. 

Die für die Lehramtsstudien geltenden Stundenzahlen (vg1. Anlage 1, Teil B) sollten bes
ser aufeinander abgestimmt werden. Eine diesbezügliche Harmonisierung erscheint vor 
allem im Bereich der Philologien notwendig. Es wäre wünschenswert, daß die romanisti
schen Studien stundenmäßig an das Anglistik�tudium angeglichen werden und damit 
einheitlich auf die erste Studienrichtung 56, auf die zweite Studienrichtung 54 Stunden 
entfallen. 

Abschließend sei auf die Fragwürdigkeit des Begriffes "kultur"wissenschaftliche statt 
ngeistes"wissenschaftliche Studien hingewiesen. Die Begründung, diese Bezeichnung 
würde "stärker den Inhalt Idieser] Studien abbiJde(n)" (S. 74, TeiJ C), überzeugt nicht, zu
mal der Begriff "Kultur" mehr umfaßt als das, was durch das noch gültige Etikett "geistes
wissenschaftlich" erfaßt wird. 

Vertr.-Ass. Mag. Doris Eihl 

Vertr.-Lehrer Justo Fernandez 

Univ.-Prof. Dr. Maria Iliescu 

Vertr. -Lehrer Catherine Lederbauer 

Vertr.-Ass. Mag. Birgit Mertz-Baumgartner tT!/.f.':'/ li(:L.( Iz.' -2.!:ali�:f {tl!t� 

Univ.-Doz Dr. Heidi Sill er (JJ(J2t;. A t� 
Wiss.-OR Dr. Lotte Zörner e.&-tt 

�� " 
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